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  öffentlich  Vorlage Nr. 179/2012-BL

    Stand 28.03.2012
 
Betreff 
 

Bauplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2012, hier: zeitliche 
Verschiebungen der Ausführungsfristen bei den Baumaßnahmen in 
Baugruppe A 200, Hersel-Moselstraße, Uedorf-Salzachstraße und Uedorf-
Isarstraße. 

 
Beschlussentwurf 
Der Betriebsausschuss stimmt 
1. der Verschiebung der Ausführung der Kanalerneuerung Hersel-Moselstraße in das 

Jahr 2013, 
2. der Vorziehung der Baumaßnahmen Uedorf-Salzachstraße und Uedorf-Isarstraße in 

das Jahr 2012 sowie 
3. der Bereitstellung der gemäß Nr. 1 in 2012 frei werdenden Mittel zur Ausführung der 

Maßnahmen gemäß Nr.2 
zu. 
 
Sachverhalt 
Gemäß Bauplan des Abwasserwerkes soll in 2012 mit der Erneuerung eines Teilbereiches 
der Kanalisation in der Moselstraße in Bornheim-Hersel begonnen und diese in 2013 been-
det werden (jahresübergreifende Baumaßnahme). Betroffen ist der 170 m lange Straßenab-
schnitt ab ungefähr Einmündung Domhofstraße bis zur Elbestraße L 300.  
 
Beim Einstieg in die Planung sowie ersten Terminen vor Ort wurde sehr schnell deutlich, 
dass die Ausführung dieser Baumaßnahme starke Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs 
zur Folge haben wird. Die Betriebsführerin empfiehlt daher, die Ausführung in einer ver-
kehrsarmen Zeit und zwar frühestens während der Sommerferien 2013 zu starten. Damit 
wären in 6 Wochen der bislang geschätzten 3-monatigen Ausführungsfrist die Beeinträchti-
gungen minimiert. 
 
Für das Wirtschaftsjahr 2012 stehen im Bauplan für diese Maßnahme 100 T€ zur Verfügung. 
Abzüglich der in 2012 anfallenden Planungskosten von rd. 15 T€ verbleiben rd. 85 T€ nicht 
verausgabte Mittel. 
 
Ebenfalls im Bauplan stehen für die Kanalerneuerungen Uedorf-Salzachstraße und Uedorf-
Isarstraße für 2012 Planungskosten zur Verfügung. Die Mittel zur Ausführung dieser Maß-
nahmen sind in 2013 veranschlagt. 
 
Die Betriebsführerin schlägt jetzt vor, die Ausführung der Baumaßnahme Uedorf-
Salzachstraße ganz und den Beginn der Baumaßnahme Uedorf-Isarstraße nach 2012 vor-
zuziehen. Die für die Baumaßnahme Salzachstraße erforderlichen Mittel in Höhe von 55 T€ 
stehen durch die zuvor beschriebene Maßnahme Hersel-Moselstraße vollständig zur Verfü-
gung.  
 
Die restlichen 85 T€ - 55 T€ = 30 T€ sollen für den Beginn der Baumaßnahme Uedorf-
Isarstraße in 2012 eingesetzt und die restlichen erforderlichen Mittel in Höhe von rd. 45 T€ in 
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2013 neu veranschlagt werden. Durch eine genaue Terminierung soll sichergestellt werden, 
dass diese Baumaßnahme ohne Unterbrechung aufgrund fehlender Finanzen in 2013 fort-
gesetzt und abgeschlossen werden kann. 
 
Die für die beiden Maßnahmen Uedorf-Salzachstraße und Uedorf-Isarstraße in 2013 bereits 
angesetzten Mittel stehen danach in 2013 zur Ausführung der Maßnahme in der Moselstraße 
zur Verfügung. 
 


